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Finanzverwaltung verweigert 
die Berücksichtigung von Zi-
vilprozesskosten als außerge-
wöhnliche Belastungen

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil 
vom 12.5.2011 entschieden, dass Zi-
vilprozesskosten als außergewöhnliche 
Belastungen zu berücksichtigen sind, 
wenn der Steuerpflichtige darlegen 
kann, dass die Rechtsverfolgung oder 
-verteidigung eine hinreichende Aus-
sicht auf Erfolg bietet und nicht mut-
willig erscheint.

Die Finanzverwaltung will das Urteil 
über den entschiedenen Einzelfall hi-
naus nicht anwenden und hat es mit 
einem sog. „Nichtanwendungserlass“ 
belegt. Zur Begründung führt sie u. a. 
aus: Für eine eindeutige, zuverlässige 
und rechtssichere Einschätzung der 
Erfolgsaussichten eines Zivilprozesses 
bzw. der Motive der Verfahrensbeteilig-
ten stehen der Finanzverwaltung keine 
Instrumente zur Verfügung.

Im Hinblick auf eine mögliche gesetzli-
che Neuregelung der steuerlichen Be-
rücksichtigung von Zivilprozesskosten, 
die auch die rückwirkende Anknüp-
fung an die bisher geltende Rechtslage 
einschließt, können daher - nach Auf-
fassung der Finanzverwaltung - grund-
sätzlich Prozesskosten auch für eine 
Übergangszeit nicht als außergewöhn-
liche Belastungen berücksichtigt wer-
den.

Betriebsfortführungsfiktion 
bei Betriebsverpachtung 	
und -unterbrechung

Die Neuregelung durch das Steuerver-
einfachungsgesetz 2011 normiert die 
gesetzlichen Voraussetzungen für Fäl-
le einer allmählichen (schleichenden) 
Betriebsaufgabe bei verpachteten und 
ruhenden Gewerbebetrieben eindeuti-
ger. Insbesondere in den Fällen der Be-
triebsverpachtung kam es zu aufwen-
digen Verwaltungsverfahren, wenn der 

Steuerpflichtige keine eindeutige Auf-
gabeerklärung abgab. Dies wird durch 
die Neuregelung entbehrlich.

In das Einkommensteuergesetz wird 
dafür eine gesetzliche Fiktion einge-
führt, nach der bei einer Betriebsun-
terbrechung oder Betriebsverpachtung 

im Ganzen der Betrieb bis zu einer aus-
drücklichen Betriebsaufgabeerklärung 
durch den Steuerpflichtigen als fortge-
führt gilt. Die Regelung stellt die Be-
steuerung stiller Reserven bei ruhen-
den oder verpachteten Betrieben und 
Mitunternehmeranteilen sicher, auch 
wenn zwischenzeitlich eine Betriebs-
aufgabe erfolgt ist, diese jedoch nicht 
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gegenüber dem Finanzamt erklärt 
wurde. Ohne diese Regelung würden 
die aufgedeckten stillen Reserven bei 
zu spät erkannter oder erklärter Be-
triebsaufgabe unter Umständen bei 
eingetretener Festsetzungsverjährung 
nicht mehr besteuert werden können.

Die Betriebsaufgabeerklärung wird 
nur dann auf den vom Steuerpflichti-
gen gewählten Zeitpunkt anerkannt, 
wenn die Aufgabeerklärung spätes-
tens drei Monate danach dem Fi-
nanzamt vorliegt. Damit wird sicher-
gestellt, dass der Steuerpflichtige die 
Betriebsaufgabe nicht auf einen Zeit-
punkt erklären kann, für den bereits 
die Festsetzungsverjährung eingetre-
ten ist.

Rechtzeitige Dokumentation 
unternehmerischer Nutzung 
bei gemischt genutzten Ge-
bäuden erforderlich

Die Vorsteuer aus den Baukosten 
für ein gemischt genutztes Ge-
bäude kann nur dann abgezogen 
werden, wenn der Bauherr zeitnah 
entschieden und dokumentiert hat, 
in welchem Umfang das Gebäude 
unternehmerisch genutzt werden 
soll. Maßgeblich ist die gesetzliche 
Abgabefrist für die Umsatzsteuer-Er-
klärung (31.5. des Folgejahres). Eine 
danach getroffene oder dokumen-
tierte Entscheidung kann nach dem 
Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) 
vom 7.7.2011 nicht mehr berücksich-
tigt werden.

Im entschiedenen Fall errichtete 
ein unternehmerisch tätiger Steu-
erpflichtiger von Sommer 2007 bis 

Januar 2008 ein Einfamilienhaus, das 
er auch teilweise für sein Unterneh-
men nutzte. In seinen Umsatzsteuer-
Voranmeldungen für das dritte und 
vierte Quartal 2007 und das erste 
Quartal 2008 machte er keine Vor-

steuern aus den Baukosten geltend. 
Erst am 5.6.2008 reichte er bei dem 
Finanzamt berichtigte Umsatzsteuer-
Voranmeldungen ein und machte 
darin den Vorsteuerabzug geltend.

Der BFH bestätigte zunächst die 
Grundsätze, wonach die beim 

Leistungsbezug zu treffende Zuord-
nungsentscheidung spätestens im 
Rahmen der Jahressteuererklärung 
zu dokumentieren ist. Das gilt auch 
für den - in der Praxis bedeutsamen - 
Vorgang einer sich u. U. über mehre-
re Jahre erstreckenden Gebäudeher-
stellung. Im entschiedenen Fall wurde 
die Zuordnung des Gebäudes zum 
Unternehmensvermögen aber erst 
nach Ablauf der Dokumentationsfrist 
vorgenommen.

Neue Auslandsreisekosten 	
ab 2012

Das Bundesfinanzministerium teilt 
in seinem Schreiben vom 8.12.2011 
die neuen Pauschbeträge für Ver-
pflegungsmehraufwendungen und 
Übernachtungskosten für Auslands-
dienstreisen, die ab dem 1.1.2012 

zur Anwendung kommen, mit. Diese 
können Sie im Internet unter „www.
bundesfinanzministerium.de“ und 
dort unter „BMF-Schreiben“ (Datum: 
8.12.2011) herunterladen.

Die Pauschbeträge für Übernach-
tungskosten sind ausschließlich in den 
Fällen der Arbeitgebererstattung an-
wendbar. Für den Werbungskostenab-
zug sind nur die tatsächlichen Über-
nachtungskosten maßgebend; dies gilt 
entsprechend für den Betriebsausga-
benabzug!

Dieses Schreiben gilt auch für Ge-
schäftsreisen in das Ausland und dop-
pelte Haushaltsführungen im Ausland.

Abo- und Kostenfallen im In-
ternet - Gesetz gegen „Inter-
netabzocke“

Unseriöse Geschäftemacher ver-
schleiern die Kosten ihrer Onlinean-
gebote. Internetleistungen werden als 
„gratis“ angepriesen, als unverbind-
liche Gewinnspiele bezeichnet oder 
als Möglichkeit zum Herunterladen 
von Freeware getarnt. Erst wenn 
die Rechnung kommt, folgt das böse 
Erwachen. 

Häufig zahlen die Internetnutzer 
aus Unkenntnis oder weil sie sich 
durch eine aggressive Verfolgung der 
vermeintlichen Zahlungsansprüche 
unter Druck gesetzt fühlen.

Das neue Gesetz gegen „Internetab-
zocke“ soll hier Abhilfe schaffen. Ein 
Vertrag kommt künftig nur zustande, 
wenn der Verbraucher mit seiner Be-
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brauch von Wärme, Warm- und Kalt-
wasser über Verbrauchserfassungs-
geräte erfasst. Im Mai 2009 teilte der 
Vermieter seinen Mietern mit, dass 
er im Rahmen eines Regelaustauschs 
die Heizkostenverteiler durch ein 
funkbasiertes Ablesesystem ersetzen 
werde. Der Mieter verweigerte den 
beabsichtigten Austausch der Ablese-
einrichtungen mit der Begründung, in 
der von ihm angemieteten Wohnung 
kein mit Funk arbeitendes System 
einsetzen zu wollen.

Der BGH kam hier zu dem Ent-
schluss, dass der Mieter den Einbau 
der funkbasierten Zähler zu dulden 
hat. Ein Anspruch ergibt sich für die 
Heizenergie- und Warmwasserzähler 
aus der Heizkostenverordnung. Diese 
Norm erfasst nicht nur die Erstaus-
stattung der Mieträume mit Heiz-
kostenerfassungsgeräten und den 
Austausch unbrauchbar gewordener 

Geräte, sondern begründet auch 
eine Duldungspflicht des Mieters für 
den Austausch noch funktionstüch-
tiger Messgeräte durch modernere 
Systeme.

Überschwemmung durch 
Regenwasserablauf kein Ele-
mentarschaden

Bei Elementarschäden handelt es 
sich allgemein um Schäden, die durch 
das Wirken der Natur verursacht 
werden (z. B. Sturm, Hagel, Über-
schwemmung usw.). Die Richter 
des Oberlandesgerichts Oldenburg 
haben nun in ihrem Urteil vom 
20.10.2011 klargestellt, dass es sich 
nicht um eine Überschwemmung im 
Sinne der Elementarschadenversi-
cherung handelt, wenn Regenwasser 
über eine schräge Abfahrt in eine im 

Keller gelegene Garage und von dort 
aus in angrenzende Räume läuft.

Der Versicherungsfall setzt einen 
Schaden durch eine Überschwem-
mung des Versicherungsortes vo-
raus. Bei einer Überschwemmung 
handelt es sich um eine Überflutung 
des Grund und Bodens, auf dem 
das Gebäude liegt, in dem sich die 
versicherten Sachen befinden. Nach 
Auffassung der Versicherung sind 
diese Voraussetzungen nicht erfüllt, 
wenn Wasser direkt über die schräge 
Einfahrt in die Garage und dann in 
das Kellergeschoss gelangt. 

Überflutung von Grund und Boden 
ist anzunehmen, wenn sich erhebli-
che Wassermengen auf der Gelän-
deoberfläche, also auf dem versi-
cherten Grundstück, aber außerhalb 
des Gebäudes ansammeln. Wasser, 
was von der Straße - etwa durch 

stellung ausdrücklich bestätigt, dass 
er sich zu einer Zahlung verpflich-
tet. Der Button für die Bestellung 
muss gut lesbar mit nichts anderem 
als den Wörtern „zahlungspflichtig 
bestellen“ beschriftet sein oder - 
wenn dies wie bei einem Gebot 

bei eBay oder einer vergleichbaren 
Internetauktionsplattform nicht 
zum Geschäftsmodell passt - mit 
einer entsprechend eindeutigen 
Formulierung. Auch müssen Preis, 
Lieferkosten, Mindestlaufzeiten sowie 
wesentliche Merkmale der Ware 

oder Dienstleistung unmittelbar vor 
der Bestellung klar und verständlich 
angezeigt werden.

Auf Initiative der Bundesregierung ist 
eine entsprechende Regelung auch in 
die europäische Verbraucherrechte-
Richtlinie aufgenommen worden. Die 
Richtlinie räumt den Mitgliedstaaten 
eine Umsetzungsfrist von zwei Jahren 
ein. Die neuen Vorschriften sind ab 
dem 13.6.2014 anzuwenden. Das o. g. 
Gesetz wird die europäische Button-
lösung jedoch vorab umsetzen.

Anspruch des Vermieters auf 
Einbau von funkbasierten 
Ablesegeräten

In einem vom Bundesgerichtshof 
(BGH) entschiedenen Fall wurde in 
einem Mehrfamilienhaus der Ver-
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eine Kellertür - in den betroffenen 
Gebäudeteil läuft, genügt für die 
Annahme des Versicherungsfalles 
dagegen nicht. Nicht ausreichend ist 
es nämlich nach der Definition, wenn 
sich Niederschlagswasser (erst) in 
dem Gebäude selbst ansammelt.

Ärztliches Attest schon ab 
dem 1. Tag

Erkrankt ein Arbeitnehmer arbeits-
unfähig, muss er spätestens nach 3 
Kalendertagen eine ärztliche Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung beim Ar-
beitgeber vorlegen. Der Arbeitgeber 
kann die Vorlage auch schon früher 
verlangen. Es ist bislang unter Juristen 
umstritten, ob der Arbeitgeber dafür 
einen besonderen Anlass braucht.
Das hat das Landesarbeitsgericht 
Köln (LAG) in seinem Urteil vom 

14.9.2011 verneint. Das Verlangen 
des Arbeitgebers, eine Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung schon ab dem 
ersten Tag der Krankheit vorzulegen, 
bedarf danach weder einer Begrün-
dung noch ist die Aufforderung des 
Arbeitgebers vom Gericht auf „billi-
ges Ermessen“ zu überprüfen.

In dem vom LAG entschiedenen Fall 
hatte sich eine Arbeitnehmerin für 
den Tag krank gemeldet, für den sie 
vorher vergeblich eine Dienstreise 
beantragt hatte. Der Arbeitgeber hat-
te sie daraufhin aufgefordert, künftig 
am ersten Tag der Krankmeldung 
ein ärztliches Attest einzuholen und 
vorzulegen. Die Arbeitnehmerin sah 
das als sachlich ungerechtfertigt an.

Anmerkung: Wegen der grundsätz-
lichen Bedeutung der Rechtsfrage 
wurde die Revision zum Bundesar-
beitsgericht zugelassen.

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zu-
sammengestellt.
Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch 
nicht übernommen werden.
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